
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL NR. 5 

ÜBER STAATLICHE BEIHILFEN 

FÜR DIE STAHLINDUSTRIE 
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1. Die Vertragsparteien erkennen an, dass Montenegro strukturelle Schwächen seines Stahl-

sektors unverzüglich angehen muss, um die allgemeine Wettbewerbsfähigkeit seiner Industrie 

zu gewährleisten. 

 

2. Zusätzlich zu den in Artikel 73 Absatz 1 Ziffer iii dieses Abkommens festgelegten Regeln 

wird die Zulässigkeit staatlicher Beihilfen für die Stahlindustrie im Sinne des Anhangs I der 

Leitlinien für Beihilfen mit regionaler Zielsetzung 2007-2013 anhand der Kriterien geprüft, 

die sich aus der Anwendung des Artikels 87 des EG-Vertrags auf den Stahlsektor ergeben, 

einschließlich des abgeleiteten Rechts. 

 

3. Für die Zwecke der Anwendung des Artikels 73 Absatz 1 Ziffer iii dieses Abkommens auf die 

Stahlindustrie erkennt die Gemeinschaft an, dass Montenegro nach Inkrafttreten dieses 

Abkommens fünf Jahre ausnahmsweise in Schwierigkeiten geratenen Stahlerzeugern staat-

liche Beihilfen zur Umstrukturierung gewähren kann, sofern 

 

a) dies am Ende des Umstrukturierungszeitraums zur langfristigen Lebensfähigkeit der 

begünstigten Unternehmen unter normalen Marktbedingungen führt, und 

 

b) die Beihilfen in Umfang und Intensität auf das zur Wiederherstellung der Lebens-

fähigkeit der Unternehmen unbedingt Notwendige beschränkt und gegebenenfalls 

schrittweise gesenkt werden und 

 

c) Montenegro Umstrukturierungsprogramme vorlegt, die mit einer umfassenden 

Rationalisierung verbunden sind, die die Schließung ineffizienter Kapazitäten ein-

schließt. Jeder Stahlerzeuger, der Umstrukturierungsbeihilfen erhält, muss nach Mög-

lichkeit Ausgleichsmaßnahmen für die durch die Beihilfen verursachte Wettbewerbs-

verzerrung vorsehen. 
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4. Montenegro legt der Europäischen Kommission ein nationales Umstrukturierungsprogramm 

und individuelle Geschäftspläne für die Unternehmen, die Umstrukturierungsbeihilfen 

erhalten, zur Prüfung vor, mit denen nachgewiesen wird, dass die genannten Voraussetzungen 

erfüllt sind. 

 

Die individuellen Geschäftspläne müssen von der Überwachungsbehörde Montenegros für 

staatliche Beihilfen auf ihre Vereinbarkeit mit Nummer 3 geprüft und genehmigt worden sein. 

 

Die Europäische Kommission bestätigt, dass das nationale Umstrukturierungsprogramm mit 

Absatz 3 vereinbar ist. 

 

5. Die Europäische Kommission überwacht die Umsetzung der Pläne in enger Zusammenarbeit 

mit den zuständigen Behörden Montenegros, insbesondere der Überwachungsbehörde für 

staatliche Beihilfen. 

 

Stellt sich bei der Überwachung heraus, dass ab dem Tag der Unterzeichnung des Abkom-

mens den Begünstigten Beihilfen gewährt wurden, die im nationalen Umstrukturierungs-

programm nicht genehmigt sind, oder Stahlerzeugern, die im nationalen Umstrukturierungs-

programm nicht genannt sind, Umstrukturierungsbeihilfen gewährt wurden, so sorgt die 

Überwachungsbehörde für staatliche Beihilfen Montenegros dafür, dass diese Beihilfen 

zurückgezahlt werden. 

 

6. Auf Ersuchen leistet die Gemeinschaft Montenegro technische Hilfe bei der Ausarbeitung des 

nationalen Umstrukturierungsprogramms und der individuellen Geschäftspläne. 
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7. Jede Vertragspartei gewährleistet vollständige Transparenz hinsichtlich staatlicher Beihilfen. 

Insbesondere findet ein umfassender und kontinuierlicher Informationsaustausch über die 

staatlichen Beihilfen für die Stahlerzeugung in Montenegro und über die Umsetzung des 

Umstrukturierungsprogramms und der Geschäftspläne statt. 

 

8. Der Stabilitäts- und Assoziationsrat überwacht die Umsetzung der Voraussetzungen der 

Absätze 1 bis 4. Zu diesem Zweck kann der Stabilitäts- und Assoziationsrat Durchführungs-

vorschriften ausarbeiten. 

 

9. Wenn nach Auffassung einer Vertragspartei eine bestimmte Verhaltensweise der anderen 

Vertragspartei mit diesem Protokoll unvereinbar ist und wenn durch diese Verhaltensweise 

eine Beeinträchtigung der Interessen der ersten Vertragspartei oder ihrer Industrie ein erheb-

licher Schaden verursacht wird oder droht, kann diese Vertragspartei nach Konsultationen in 

dem für Wettbewerbsfragen zuständigen Unterausschuss oder 30 Arbeitstage nach Ersuchen 

um solche Konsultationen geeignete Maßnahmen treffen. 
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